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 Veröffentlicht am 15.12.1986

Norm

DSt 1872 §2 H

Rechtssatz

Ein Rechtsanwalt, der im Auftrag seines Klienten ein Objekt zur Vermietung anbietet, handelt nicht standeswidrig,

wenn er auf Werbetafeln darauf hinweist, daß sich Interessenten an ihn als Bevollmächtigten Rechtsanwalt zu wenden

hätten, sofern sein Name samt Berufsbezeichnung nicht im Verhältnis zum sonstigen Schriftbild in reklamehafter

Weise herausgestellt werden.
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